
Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die 
Realsteuer in der Gemeinde Wolmirsleben 
 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wolmirsleben hat auf Grund der §§ 6, 44 Abs. 3 
Nr. 1 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 
(GVBl. LSA S. 568), in der derzeit gültigen Fassung, des § 25 Grundsteuergesetz 
(GrStG) vom 07.08.1973 in der derzeit gültigen Fassung und des § 16 Gewerbe- 
steuergesetzes (GewStG )vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167) in der derzeit gültigen 
Fassung in seiner Sitzung am 20. Oktober 2008 folgende Satzung über die 
Steuerhebesätze für  die Realsteuern beschlossen:  
 
     § 1  
 
Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie 
folgt festgelegt:  
 
1. Grundsteuer 
 

- für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  
  (Grundsteuer A)                                                             290 v.H.  

       
      - für Grundstücke (Steuer B)                                           376 v.H.  
 
 
 2.   Gewerbesteuer                                                               323 v.H.   
 
  
 
     § 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2009 in Kraft. Die Satzung vom 27.01.2004 
(Beschluss-Nr. 012004-244) tritt damit außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
Wolmirsleben, den 20. Oktober 2008 
 
 
Bierende 
Bürgermeister  


